
Der 41le 1mM katholischen !iiréhefirechtVon A KOHLER

Das Gespräch ber Aufgabe un Bedeutung der Laien als gestaltende
K'rait in der Kırche Klarheit ber die rechtliche Stellung des Laten
im kirchlichen Leben VOTAaUS Wohl ware e5 irrıg, die Frage ach dem Laisen
in der Kirche vornehmlich als kırchenrechtliches Problem sehen,
von daher die Aktivierung der meinde voranzutreiben. Diıie Bewegung,
die den La1i1en ljebendigen Glied der Kırchengemeinschaft, VO pasSs-
S1ven Objekt der Seelsorge mitverantwortlichen Subjekt des He1ilsauf-
Lrages machen wıll, MU. ihren Antrieb VO  o einem NCUCIL Kirchenbewußt-
se1n erhalten, theoretisch von einer exegetisch, dogmatisch und Liturgisch
sauberen Erhellung des Wesens der Kırche, praktisch Aaus dem Mitvollzug
des sakramentalen Lebens und der ernsthaften Mitarbeit Apostolat. Jene
unschöpferische Methode, die uers Verfassungen schreibt und dann hofft,
der Buchstabe werde Leben CTrZCUDCN, entspricht nıcht der katholischen
Iradıtion. He schichte der Kırche beweist, ‚soch jede echte und
zukunftsträchtige Bewegung schließlich iıhre dogmatische und kırchenrecht-
lıche rm gefunden hat ber e1in Blick aut die kirchenrechtliche Stellung
de‘; Laien erscheint uns dennoch aus T1 Gründen aufschlußreich und
zweckmäßig. Hs besteht die Gefahr, da{(ß eine allzu spiritualistische Denk-
WE1SE VO der Sendung des Laten in der Kirche den realen Boden unfer den
Füßen verliert un schließlich 1n e1NE sowohl VONn klerikaler w1e laiıkaler
Sei’oe Sut geme1nte Rhetorik u  > weil InNnan die konkrete Sachlage,
dıe InNnan anknüpien mulß, ußer cht 1äßt Die Folgen sınd müde Enttäu-
schung oder revolutionäre Neigungen, die as geschichtlich Gewordene
Mmi1t Gewalt dem Erdachten angleichen wollen. Die katholische Kirche
ist „Rechtskirche“ und „Liebeskirche‘“‘. uch die rage ach dem Latien
in der Kirche annn dieser Tatsache nicht vorbeigehen. Katholischer
Geist 1st nıcht idealistisch; ist immer wenn auch 1n verschie-
denem Maße realisierbar. ennn man die Bestimmungen des sSC1t
1918 geltenden GIiE (Codex i1uris CanONiC1) hinsichtlich des La1en 1n kirchen-
geschichtlichem Zusammenhang auslegt un Nur wird man ihnen g..
recht dann wırd dieses kirchliche Gesetzbuch einem erschütternden
Dokument für den störenden und zerstörenden Eintfluß, den der ‚Staat jahr-
hundertelang auf die innerkirchliche Struktur ausgeübt hat und CDC den
sich die Kirche 1n ihren rechtlichen Bestimmungen sichern MU: Jeder
Canon, der dıe Eigentümlichkeit der hierarchischen Ordnung wahren soll,
geht auft e1ine Summe schlechter Erfahrungen, die die Kırche 1,
den VETSANSCHEN Jahrhunderten mit den AAan eben M1t dem Staat
bzw den polıtiıschen Kräften gemacht hat Canones, die: den Laıi1en 19881 Ver-
gleich u seiner Steliung 1in den ersten christlichen Jahrhunderten als „recht-
los  C erscheinen __lassen‚ sind vorab zu verstehen als Verteidigung der rch-
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liıchen Freiheit gegenüber politischem Zugriff. Da{fß AUS „120S”, dem aUuUS-
erwählten olk des Neuen undes, in vielen Bezügen „politische Öffent-
lıchkeit“ geworden ist, 16S ist geschichtliche Realıtät, VO welcher den
CI bestimmt ist FEıne kirchenrechtliche und kirchenrechtsgeschichtliche
Betrachtung ullsSseIcs Problems wird uns 41S0 deutlich machen, daß WwW1r
S  s Erbe einer Jangen Entwicklung 2Quszuraumen  A haben, den La1en Ww1e-
der Zanz un wesenhaft in dıie innerkirchliche Struktur einzugliedern un
ıhn kirchlich 11U ort eheimaten.1 Wır haben betont, daß in der
jetziıgen Sıtuation, aut die 21US$S dem en des Heiligen (Ge1istes SC-
schöpite Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Laıien un Kırche
kommt, nıcht VO kirchenrechtlichen Fragestellungen ausSCcgallSsCchel! WL -

den dart Dennoch ist der Hınweis erlaubt, dafß die eingeleitete Entwick-
lung, WENN S1e fruchtbar ist, auch einmal ıhren kirchenrechtlichen Nieder-
schlag finden wird Wann un in welcher orm 1€6Ss Sse1nN wird, wird die
kirchliche Autorität bestimmen. Vorerst hat aps 1US X} mit seinem
Wort Vo  3 der ‚„ T’eilnahme des Laien hierarchischen Apostolat“‘ alle
forderlichen Möglichkeıiten gegeben.

Wenn WIr au diesen re1i Gründen dıe kirchenrechtliche Stellung des
Latien und iıhre geschichtliche Entwicklung untersuchen,? dann ist eine Fehl-
deutung, deren Abweisung 1im eben Gesagten schon enthalten ist, nochmal
ausdrücklich abzulehnen. Es ann sich nıcht arum handeln, 1in der Kıiır-
chenverfassung 1m Gefolge einer politischen Ideologı1e demokratische BEle-
1E aufzuspüren oder vermissen der umgekehrt ihren monarchiıschen
Charakter festzustellen. Wır mussen uns immer gegenwärtig halten, da{fß die
Verfassung der Kirche nıchts anderes ist als die Gestaltung der Geme1in-
schait, in der S1C den sakramentalen, ehr- und hirtenamtlichen Auitrag
ihres göttlichen Stiiters ertüllt. Die Kirchenverfassung hat also iıhren durch-
A4u>$s eigenständigen, eigenartigen und unvergleichlichen Rechtsgrund. Die
Kırche ist nıcht eEeLIiw2 e1in ‚„„‚kirchlıcher Staat‘“.3 Gewiß jegen geistesge-
schichthiiche Zusammenhänge 7wischen den Anschauungen VO Wesen der
politischen Gemeinschafit un VO Wesen der Kirche VO Geni1al trıitt uns

e1  FD  A solcher Zusammenhang in Dantes Schritt DE monarchia “9 1n
welcher Politik ZUuUr Metapolitik erhoben wird ber solche Analogıen dür-
ten nıemals dıe prinzipielle Andersartigkeit der kırchlichen Ver£ä.ssung

Im „Lexikon für Theologie un: Kirche“, VI,; Sp 338 wird das Nominations-
un Präsentationsrecht, Iso das Recht des Staates, Bischotiskandiıdaten benennen, und
Ca  a5 der Patronatsherren, dem Bischof Kleriker präsentieren, unter den ‚„Rechten
des Lati:en “ in der Kiıirche auigezählt, nachdem VO Recht auft Sakramenten-
empfang USW. die ede WAaT. Dieses ist eın innerkirchliches Recht des lao0s mMit KFiırchen-
eigener Rechtsquelle, jenes ber NUrLr eın kırchlich geduldetes weltliches Recht Hıer scharf

unterscheıiden, ist dıe Absıcht uUunNnsSserer Darlegungen
Die vorliegende Untersuchung erhebt keıinen Anspruch aut Vollständigkeit. S1ie

greift MNU: einiıge bezeichnende Züge des Problems heraus, und WAar besonders seine VCI-

iassungsrechtlıche Seite
Dıie VO manchen Schritftstellern für die Kiırche gebrauchten usdrücke WwWie ‚INON-

66archisc und „Nichtdemokratisch“ werden besser vermieden.
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verdecken.4 Nıchts W 2ane irrtümlicher un verderblicher, als wenn inan die
Entfaltung des Latien mi1it einer Demokratisierung verwechselte.

In der Zeit, 1n der siıch die Grundzüge der kirchlichen Verfassung her-
ausbilden, also ersten und zweıten christlichen Jahrhundert, lag jede
Anlehnung andere Organısationsformen tern.5 Die Gemeinden CMP-
fıngen ıhre Einrichtungen VO den Aposteln und ihren Schülern Von An-
Tang begegnen uns Amtsbezeichnungen W1e episkopoi; diakono1, PTrCS-
bytero1 (Phil L1: L1im S: und Ö3 SA und 19 un andere Stellen), WEND
auch der Amtsinhalt och nıcht klar abgegrenzt, auftf jeden Fall nicht
mehr deutlich greifbar ist. Wesentlich ist, dafß das apostolisch grundge:
legte Bıschofsamt VO 1  pun des gememindlichen enNs, also VO' der
Eucharistie her ZUr Entfaltung kommt. Miıt den Ämtern, uch schon in ihrer
ersten Ausprägung, erg1ıbt sıch e1iNe Unterscheidung 7wischen AÄAmts-
trägern und Volk, 7wiıischen kleros Anteil, Erbe) und 1208 C1-
wähltes Volk), AÄusdrücke, die schon sechr t*rüh auitreten, in der Apostel-
geschichte un 1m Brief des Bischofs Clemens VO Rom.® Es g1bt
also bereits 1mM Jahrhundert Laten. eNSOo aber WwW1e das Bischofsamt Se1NeE
Orm AausSs der Eucharistie gewinnt, sind die La1i1en Kultgemeinde, also nıcht
w2 eine Menge, die och außerhal der Hiıerarchie g1bt Sıe sind nicht
Leute, die VO draußen hereinkommen als Angehörige einer 71v1ilen Ge-
selilschaft, sondern sS1e sınd die matheta1ı, die ünger, dıe Gläubigen, Hen
1n Christo‘‘ Daran ändert sıch auch nıchts, nachdem die „niıchtbeamteten“
Geistträger, die Charismatiker der „gotterleuchteten Rede“, verschwin-
den, bzw. eren Funktion Amt aufgeht In der apostolischen Zeıt
gab Propheten und Lehrer, die hne amtlichen Auftrag 1n den (Ge-
meindeversammlungen Aaus subjektiver göttlicher Eingebung sprachen. Pau-
lus schreibt a7zu 1n seinem ersten Briet die meinde Thessalonich:
‚„Gotterleuchtete ede achtet nıcht gering Prüft alles; W 45 Zzut ist,
behaltet; VO.  5 jeder Art Bösen haltet euch fern  C6 Thess 5,20). Dıe
meinde hatte also den apostolischen Auftrag, mitzuwirken der
Reinerhaltung der Lehre ber schon Paulus hatte Abirrungen zu wehren,
WEeNN sich das Überhandnehmen der ekstatischen Reden
in (unverständlichen,) Sprachen“” und DCDCIHL das Auftreten prophetischer
Frauen wandte Kor 14) Gefährlich wurden solche ;‚Charismatiker““
mit der zunehmenden Ausbreitung VO  g Häresıen, die eine Stärkung: der
bischöflichen Autorität erforderte. St1ie trıtt betont S den
Brıeten des hl. Ignatius VO  ( Antıochien und besoqdcrs dem schon g_.

Gewiß kann inNna:  - vorbehaltlich der grundsätzlichen Indıfferen”z der Kirche f>)  CN-ber den Staatstormen a1s solchen VO einer esonderen Nähe der gebundenen Mon-
archiıe ZUr Struktur der Kırche sprechen. ber dieses Verhältnis gilt nıcht hne weiteres
in der Umkehrung,

Diıe anzänglıche Anknüpfiung an den „Altestenrat‘“ des Judentums blieb ohne Be-
deutung,

Dıe Bezeichnung „Bischof VO  - Rom  <6 wırd hier NU.:  $ deshalb gebraucht, weil der
Titel LaDSt: spaterer eıt angehört.
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nannten Clemensbriet (geschrieben um 96), der veranlaßt wurde durch
Zwiespalt 7wischen Klerus und Latien der Gemeummde VO Korinth.

Es ist jedoch keineswegs etitw2 S daß dre Pestigung der Hierarchie und,
ihrer Autorität Ablösung voNn en Laıen bedeutet. Der Bischof und
SC111C Gehilfen die Dıiakone und Presbyter und die Laten bilden ZUSammen

die Gemeinde dıe gEeISLg und verfassungsrechtlich C116 Eiınheit darstellt
Alle Gemeinden bilden dıie Kirche och be1 Augustinus, der i}
den kirchlichen Autoritätsbegriff entscheidend begründet wird dıe Eıinheit
VOo Klerus und Laten sakramentalen Leben be1i aller Unterscheidung
festgehalten ‚„„Darum löst nicht dieser allein (Petrus), sondern dıie ZESAMTE
Kirche bindet und löst die ünden Weenn d1es (das Wort ber die
Schlüsselgewalt) sÄ Petrus gesagt 1ST tat d1ies auch Mur Petrus a  m  am}
Er starb un S1INS dahin Wer Iso bindet WeTr also löst ? Ich Wagc Ccs FA  ’u

auch WI1T haben die Schlüssel och w 15 Sagc iıch da(ß WI1Tr binden,
daß WIr lösen? uch ihr bındet uch ihr 1öst Denn wer gebunden 1st
wird VO  3 Geme1inschaft getrenNnNt und wer (M1 Gemeinschaft
getrenNnt wird wird VO euch gebunden und WC] ausgesöhnt wird
wırd VOon euch gelöst weil AUC. ihr Gott tür bittet (1n Joh
HG 124

Von dieser sakramentalen Stellung des Laien der Hierarchıe (hier
nıcht als ordo, sondern als Gestaltsprinzip der Kirche gemeINt) MU. mMan

ausgehen, WeEeNNN die Mitwirkung des Laten verfassungsrechtlichen
Leben, also VOoOr allem be1i den Bischofswahlen, recht verstehen 11l Diese
Wahlen sind keine Abstimmungen 11112 uUunNSCeTESIN modernen Sınn das Mehr-
heitsprinz1ıp der Kırche tIrnıtt CrST Hochmittelalter aut S1:C sind
vielmehr Bekundungen des Heiligen Geistes durch die Geme1inde Der
Klerus wählt den Bischof die Geme1i1nde der Wahl er
Clemensbrietf betont da{flß dem Bischofsamt widerspräche wollte ma  i

den Gewählten wieder absetzen, die Laıien. Korinth forderten),
aber auch gesteht der Gemeinnde das Zustimmungsrecht be1i der Wahl

In der späteren Zeıit gewinnen die Nachbarbischöfe Einfluß aut die
ahlen, aber die eigentliche Wahl das suffragium, wird durch den CIrUuS
der Bischofsstadt ML der Zustimmung des Volkes VOrgcCNhomMmM den.
Nachbarbischöften steht das iudicium, das Urteil über dıe ordnungsgemäße
Wahl die Würdigkeit der Person nd der COMNSCHNSUS £A Eine klare Kom-
petenzscheidung och nicht gegeben Diese Form der Wahl galt
der Kirche bis mittelalterlichen Investiturstreit grundsätzlich als dAve

WEeNnNn auch dıe Praxıs, Ww/1C WITr sehen WT -„kanonisch rechtmäfßige Wah
dem, S1C längst aufgegeben hatte

In der kirchenrechtsgeschichtlichen Entwicklung zönnen WI1r Nnun und
Aues 151 VOT  - größter Wichtigkeit für UunNSCrC Frage diıe Feststellung

uf diese ınheit des Amtsträgers mit der Gesamtkirche gründet Augustinus seinen

Kampf BCHCN die donatistische Häresie, die NUur die Sakramente des persönlich heiligen
Priesters anerkennen wollte,
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Der Laie 1mMm katholischen KirchenrechtDer Laie im kathohsclmn!(irchenrecht  fi13ciififl, daß di@'éé‘r Begriff von der „kanonischen Wahl‘j‘, der an der Einheit  der Gesamtgemeinde, also von Klerus und Laien, festhält, nicht im Zuge  einer innerkirchlichen Veränderung aufgegeben, sondern durch Einwirkung  von außen, durch politische Kräfte zerstört worden ist. Mit Konstantin  d. Gr. wird das Christentum öffentliche Religion. Im Zusammenhang  unseres 'T'hemas bedeutet dies, daß der laos, das auserwählte Volk des  Neuen Bundes, die Kultgemeinde, zusammenfällt mit der politischen Öffent-  lichkeit, mit dem Volk schlechthin. Die Konsequenzen hieraus zieht aber  zunächst mnicht die Kirche, sondern der Staat. In dem von der kaiserlichen.  Religionspolitik besonders stark beeinflußten Osten der Kirche werden die  Laien in der Kirchengemeinde der Bischofsstadt mehr und mehr in ihrem  Wahlrecht beschränkt. Unter Justinian im 6. Jahrhundert sind im Osten  nur noch die Vornehmen der Städte, also die politisch hervorragenden Laien,  an der Wahl beteiligt. Sie schlagen zusammen mit den Geistlichen drei  Kandidaten vor, von denen dann einer durch den Metropoliten ernannt wird.  Schließlich wird in der Ostkirche die Gemeinde ganz ausgeschaltet, das  Vorschlagsrecht geht auf die Provinzialbischöfe über. Die staatskirchliche  Zentralisationspolitik hat sich durchgesetzt, während im politisch freieren:  Westen die kanonische Wahl noch länger erhalten blieb.  Doch auch im Westen bahnte sich eine Entwicklung an, die an die Stelle  des ursprünglich geistlichen Rechtes der Laien in der Kultgemeinde das  politische Recht, das Königsrecht, setzte. Den Gründen, die im Reich der  Merowinger und Karolinger und unter den sächsisch-salischen Kaisern zu  einer Einfügung der Bischöfe in die politische Struktur geführt haben, ist  hier nicht näher nachzugehen. Für uns ist es bedeutsam, daß in den An-  fängen des Investiturstreites der Kampf um die libertas ecclesiae mit der;  Forderung nach der kanonischen Bischofswahl geführt wurde. Daß die  Tradition noch lebendig war, beweist die Bestimmung Leos IX. von 1049  gegen die Simonie, wonach niemand ein kirchliches Amt bekommen sollte  „sine electione cleri et populi‘, ohne die Wahl durch Klerus und Volk.  Wie problematisch aber in der Zwischenzeit durch die politische Ent-  wicklung die Stellung des Laien in der Kirche geworden war, zeigt der  ganz andere Tenor, der aus dem Erlaß Nikolaus II. von 1059 spricht, „daß  kein Kleriker oder Priester auf irgendeine Weise durch Laien eine Kirche  erhalten dürfe, sei es umsonst, sei es für eine Gegenleistung‘“. Die Aus-  einandersetzung zwischen Papst und Kaiser fand ihren vorläufigen Ab-  schluß im Wormser Konkordat, in dem grundsätzlich die kanonische, d. h.  die altkirchliche Wahlform wiederhergestellt werden sollte. Aber dies war  ein Restaurationsversuch, der nicht mehr durchgeführt werden konnte.  Das Recht des Königs, bei der Wahl anwesend zu sein, schränkte in der  Stauferzeit die freie Wahl nach! wie vor ein, bis dann mit dem Erstarken  der Partikularkräfte im Reich der Adel durch die von ihm beherrschten  Domkapitel das Erbe des alten Königrechtes antrat.  47machcn, dafß dieser Begriff VO  - der „kanonischen Wahl‘n‘‚ der der Binheit
der Gesamtgemeinde, also von Klerus und Laien, esthält, nicht 1m Zugeeiner innerkirchlichen Veränderung aufgegeben, sondern durch Einwirkung
VO  } aufßen, durch politische Kräfte ZersStOör worden ist Mit Konstantın

Gr wıird das Christentum ötffentliche Religion. Im Zusammenhang
unseCcres Themas bedeutet dies, daß der laos, das auserwählte Volk des
Neuen Bundes, die Kultgemeinde, zusammenfällt mit der politischen )ffent-
liıchkeit, mit dem Oolk schlechthin. Die Konsequenzen hieraus 71 eht aber
zunächst nıcht die Kirche, sondern der Staat In dem VO!  ; der kaiserlichen.
Religionspolitik besonders stark beeinfiußten Osten der Kirche werden die
Laıien in der Kırchengemeinde der Bischofsstadt mehr und mehr 1n iıhrem
Wahlrecht beschränkt. Unter Justinian 1mM Jahrhundert sind Osten
Nu och die Vornehmen der Städte, a1so die politisch hervorragenden Laten,

der Wahl beteiligt. S1ie schlagen mıit den Geistlıchen drei
Kandıdaten VOr, VOonNn enen danın einer durch den Metropoliten ernannt wird.
Schließlich wird der Ostkirche dıe Gemennde Sanz ausgeschaltet, das
Vorschlagsrecht geht aut die Provinzialbischöfe über Die staatskirchliche
Zentralisationspolitik hat sich durchgesetzt, während 1m poliıtisch freieren
Westen die kanonische Wahl ‚sooch länger erhalten 1E

och auch 1im Westen bahnte sich e1Ne Entwicklung all, die die Stelle
des ursprünglıch geistlichen Rechtes der Latıen ın der Kultgemeinde das
polıtische Recht, das Königsrecht, setz7zte Den Gründen, die 1m Reich der
Merowinger und Karolinger und er den sächsisch-salischen Kaisern
einer Einfügung der Biıschöfe in die politische Struktur geführt haben, 1st
hıer nıcht äher nachzugehien. Für uns ist bedeutsam, daß den An-
iängen des Investiturstreites der Kampf die libertas ecclesi4e mit der,
Forderung ach der kanonischen Biıischofswahl geführt wurde Dai die
Iradition och lebendig WAar, beweist Bestimmung Leos VOUO 1049

die Simoni1e, wonach n1emand e1MN kirchliches Amt bekommen sollte
„„SINE electione cler1 ET populi‘‘, ohne Wahl durch Klerus und olk
Wıe problematisch aber 1n der Zwischenzeit durch dıie polıtische NT
wicklung die Stellung des Laien 1in der Kirche geworden WAar, ze1igt der
ganz andere Lenöor, der Aaus dem Erlaß Nikolaus IL 1059 spricht, ‚„„dafß
keıin Kleriker der Priester auf irgendeine Weise durch Laten CE1MNE Kirche
erhalten dürfe, SC1 e UMSONST, SC1 für ' eine Gegenleistung‘‘. Die Aus-
einandersetzung zwischen Papst und Kaiser fand ihren vorläufigen
schlu(ß 1mM Wormser Konkordat, in dem grundsätzlich die kanonische,
die altkirchliche Wahltorm wiederhergestellt werden sollte ber dies
eın Restaurationsversuch, der nıcht mehr durchgeführt werden konnte.
Das Recht des Königs, bei der Wahl anwesend Z se1In, schränkte 1n der
Stauferzeit die tnreie Wahl nach! wie VOT ein, bis dann mit dem Erstarken
der Partikularkräfte 1mM Reich der de]l durch dıe VO  — ihm beherrschten
Domkapitel] das Erbe des alten Königrechtes trat
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Die folgende Entwicklung ware NUur och darzustellen unter dem
Thema - Staat un Kirche", nıcht er dem Thema, das WILr eingangs
formuliert haben Das Nominationsrecht (Kandidaten benennen) un das
Exklusivrecht (Kandidaten auszuschließen) sind Ansprüche des Staates,
vo denen sich dıe Kirche Ur Sicherung ihres relıg1ösen Auftrages 1n

langem Kamp{£ freizumachen sucht. Der Weg ist die Zentralisation die
Kurlile. Das kanonische Mitwirkungsrecht dies Laıien 1st mit dem Hoch-
mittelalter auch theoretisch erloschen.

Eıne 1Ns einzelne gehende Darstellung der Entwicklung des Papstwahl-
rechtes erübrigt siıch, weil s1e tür unsCcrch Gegenstand nıchts wesentlich.
Neues erg1bt. Der aps wird als Bischotf VvVonmn Rom ursprünglich gewählt
W1e jeder andere Bischof auch. ber dıe Politisierung des „Kirchenvolkes”
vollzieht sıch der Bedeutung des Papsttums besonders krassen
Kormen. Diıie Eıinflüsse, die der Ostgotenkönig Theoderich, die byzantıni-
schen Kaiser, dıe deutschen Kaıiser und später andere Fürsten autf dıe
Wahl ausgeübt haben, och erträglich gegenüber den Tumulten der
römischen Adelsgeschlechter. ach verschiedenen Versuchen seiner Vor-

ganger gelang CS aps lexander 1LL., 1179 das Papstwahlrecht fe-
stigen, indem ‚ CS auft das mıt Z weidrittelmehrheit beschließende Kar-

dinalskolleg1um einschränkt, den übrigen Klerus, den Kaiser und das ol
aber ausschließt. 1nNne letzte Erinnerung den 120s ebt fort der Be-

stiımmung, daß auch e1in Laite, WEILN CT dıie Bedingungen TÜr die Priester-
un Bischofsweihe erfüllt, ”7um aps gewählt werden kann

Bıne Sonderstellung nımmt Zusammenhang unserecr rage die früh-
mittelalterliche Auffassung VO sakralen Königtum e1in Es handelt sıch 1er
nıcht W1e späterer Zeıt eine VOo Könıigtum selbstgeschaffene "Theo-
kratisıierung, sondern e1iNe 1n das innerkirchliche Leben aufgenommene,
ohl te1ls auf alttestamentliche, teıils auf germanısche Tradition zurückge-
hende Anschauung, die siıch den Liturgien der Krönungssalbung kund-
tut mi1t Chrisam, dem heiligen Ol, Scheitel, Brust, Nacken, Unter-

und Händen gesalbte Könıig 1st weder e1n Kleriker, noch aber uch
e1in einfacher Late. Ja, die Liturgie enn iıhn aqusdrücklich „Mittler ZW1-
schen Klerus und Volk“‘.8 Diıie besonders Laufte des Jahrhunderts
Deutschland ausgestaltete Krönungsliturg1e wirkt auch aut andere Länder
€1N und geht teilweise in die Kaiserkrönungsliturgie 1n Rom über, 1in  -

freilich STa des Chrisams Katechumenenöl verwendet.? Der Kaiser wıird als
Dıakon in die Klerikerscha{it der Öömischen Peterskirche aufgenommen,
darf beiden Gestalten kommunizieren un: beim Pont1ifikalamt M1INL-
strieren. Die Krönungssalbung wird VO: einıgen Theologen, VO  e aps

Andere Bezeichnungen der Liturgie tür den König sind „der. Anteil hat Dienst
der Bischöfe‘ AesE möge dıie Kirche mıit den ihr gehörenden Völkern nähren,
lehren, festigen un leiten““ möge siıch einst erireuen be1 Chrisytus, ‚„„dessen Namen
und Stellvertretung hat“”.

Sıehe Eıchmann, Die Kaiserkrönung 11 Abendland, 1942 Wilhelm Neuß, Die
Kırche des Miıttelalters, 1946
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Der Laie im «i=atholischen‚ Kirchenrecht
Gregor Gr., spater Vvon Petrus Damianı ınd Petrus VOL Bo1s den.
Sakramenten gerechnet. Es ware ırrtümlich, diese Formen eintach 2ıUS

kirchlich geduldeten staatskirchlichen Tendenzen herzuleıten ; handelt
sich vielmehr eine echte relig1öse Erscheimung, 1n der geistlicher un
politischer Gehalt ebenso ungeschieden ineinander lagen W1e 1mM Amt der
geistlichen Fürsten des und 14 Jahrhunderts, die nıcht 7zuletzt gerade
Curch die sakrale Auffassung VO Kön1igtum Zeitbewußtsein gerecht-
tertigt wurden. Man kann die Könige als dıe Repräsentanten des altkırch-
liıchen 1420s ansehen; denn WEn S1Ce auch iıhr Königsrecht auf die Gnade:
Gottes gründeten, W ALr CS doch gerade eben dieselbe gratia C1; der
teilzuhaben dıe altchristliche Gesamtgemeinde beruten WAr. Das Köni1g-
LU 1im Kampf{f mi1t der Kirche oft gebannt und allmählich sich selbst sS4-
kularisierend, verlor Sse1it dem Hochmittelalter seinen ursprünglichen inner-
kirchlichen Weihecharakter Innozenz I1LL bekämpit ausdrücklich die
sakramentale Auffassung der Königsweihe. Die späteren. theokratischen
Auffassungen sind VO: der frühmittelalterlichen Weiheliturgie scharf
sche1iden.

Dagegen 1st das S1012 Eigenkirchénrecht, das Mittelalter diem Grund-
herrn einer Kırche nıcht 1Uur die Verfügung ber Gebäude, Erträgnisse:
USW., sondern uch das Recht gab, den Pfarrer ein- und abzusetzen, AaUS

e1n außerkirchlichen Anschauungen, welcher Art S1Ee auch 1immer sSe1nN
mögen, herzuleiten. Die Bischöfe haben VO  ; Anfang bekämpft und
NUr er Eınschränkungen geduldet. Schließlich 1st davon das Recht der
Patronatsherren übriggeblieben, einen Geistlıchen dem Bischof präasen-
tieren. Das "Iriıdentinum schränkt die Patronate zahlenmäßig e1in, der CIC
schließt Neuentstehung ARKY Das Eigenkirchenrecht, bzw das übrigge-
bliebene Patronatsrecht ist e1n typisches Beispiel tür e1nNe politisch-recht-
liche Stellung des Laten 1n der rche, dıe prinzipiell unterscheiden
ist VO  wa jener kirchenrechtlichen, die Wesen der Hiıerarchie gründet

Wohl 1n Anlehnung das Eigenkirchenrecht haben se1it dem Jahr-
hundert die Stadtgemeinden dort, WIO S1e die Kırche selbst gebaut hatten,
das Pfarrwahlrecht 1n Anspruch SCHOMUNCNH, Die Verhältnisse liegen hier
insofern anders, als nıiıcht e1n Grundherr einer Pfarrgemeinde einen Pfarrer
SETIZLC, sondern dıe mM1t der kirchlichen Gememnde kongruente bürgerliche
Geme1inde einen Pfiarrer wählte, der VOoO Bischof bestätigen Den-
och handelt sich auch hier e1in weltlich hergele1itetes e In der
Schweiz hat C sich erhalten 1n Gemeinden, die U re1 VO: Bischof be-
nannten Kandidaten einen wählen dürten.

Der 1m Investiturstreit und ZUr Ze1it der Stauter geführte Kampf{
dıe libertas eccles1i4e konnte dıe Beherrschung der Kirche durch e1n ZW.

nıcht unchristliches, aber weithıin säkularistertes Königtum und ihre FHeu-
dalisierung durch den ber dıe Domkapıtel verfügenden Adel :nıcht be-
seitigen. Diıe Aufgabe der Weltheiligung, der sich dıe Kırche unterz-ogen
hatte, brachte CS mıt sıch, dafiß sich 1n ihre. eigene Gestalt Züge dieser

Stimmen 146, 49
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Welt einprägten. Eın wirklichér Wi-derstänci gegcn diese politische Ent-
wicklung onnte Nur geleistet werden durch die Kurte in Rom, dıe das
sich anbahnende Landeskirchentum der Fürsten durch möglıchst viele
Reservationen der Stellenbesetzung den Heiligen S  ern durchbrechen
suchte. Aber auch diese Zentralisierung mit schr vielen Erscheinungen
verbunden, die mi1t dem Wesen der Kirche nıcht vereinbaren Das
Idealbild der altchristlichen Gemeinde Wr NU) völlig 2AUS dem Blic ver-
loren. Die Reaktion des Volkes die Feudalisterung der Kirche b'e'1
schritt mehr und mehr revolutionäre und häretische Bahnen Die Ka-
tharer verwarten die Hıerarchie grundsätzlich; der radikale Flügel der
Humiliaten, einer relig1ösen Laienbewegung Italıen, verband sich mit
den Waldensern, die e1in reines evangelisches Leben forderten und 1n ihren
Konventikeln einen relig1ös ernsten, ber sektiererhaften Ge1st entwickel-
ten Zu Anfang des Jahrhunderts vertritt Marsilius Von Padua diei
Lehre, daß alle Macht VO Oolk ausgehe und daß dieser Grundsatz auch
für die geistliche Gewalt gelte Es stehe dem olk Z Bischöfe und Priester
einzusetzen und beaufsichtigen, die Mitglieder der Konzılıen, die ber
dem aps stünden, handelten als Beauitragte des Volkes. Es ist bemerkens-
wert; daß die Theorien ber die rechtliche Stellung des Laien 1n der
Kirche aus politischen Konzeptionen geschöpft werden. Der Laizismus, dıe
Fratze jeder innerkirchlichen Laienbewegung, hat begonnen. Martın
Luther, der mit seiner Auffassung VO Wesen der Kırche und „all-
gemeinen Priestertum“‘“ alle sind geistlichen Standes der hierarchi-
schen Ordnung den Boden eNLZOS, hat keineswegs SC1N Ziel, nämlich die
„geistliche Freiheit‘“, erreicht, sondern mu{fßte 7uletzt seiner bitteren
Enttäuschung die äußerste Politisierung SeINES relıg1ösen Anlıegens 1im
Landeskirchentum ertahren

Von dieser geschichtlichen Situation mu(ß mMan ausgehen, WC dıe
innerkirchliche Rechtsentwicklung 1n der nachtridentinischen Zeit verstehen
11l Der Laıe wWAar als gestaltendes Subjekt 1n 'der Kirche verdächtig g_
worden. Sobald einen Anspruch erhob, Lrat entweder aut als poli-
tische Macht oder zumındest als häresiegeneigt. Die Laten werden 1m
kirchenrechtlichen Sprachgebrauch Z7ur „„ecclesia discens et oboediens‘‘,
ZUr lernenden und gehorchenden Kırche Die Amtshierarchie als STAatus
clericalıs un: die Laien als STAafus eccles1asticus laicalıs werden scharf VON-
einander geschieden. Gew1ß g1Dt der Kıiırche von Antfang Über-
und Unterordnung; S1e 1ist immer ‚„Archie“‘, echte Herrschait, aber das
‚„Hıeron‘, das Heilıge, ist nıcht Unterscheidung des Priesters Vom.
Nıchtpriester, sondern zugleich uch das verbindende Moment der Einheit
der Gemeinde SCWESCH. Augustinus bezeichnete das ‚„vinculum carıtatis‘,
das Band der Liebe Heiligen Geist, als das Eiınheitsprinzip der Kırche.,
Nun aber, in der nachtridentinischen Zeıit, steht nicht dıe Einheit, sondern
die Unterscheidung 1m Vordergrund. Es gilt der Begriftf der Kırche als



schen Kirchenrecht
„oo&us  honinum sub regünine legitimoM pastorum ” die Kirc£he ala
„Versammlung der Menschen unter der Leitung der rechtmäßigen Hirten“‘.  .

Von großer Bedeutung scheint uns die hierauf beruhende Auffassung des
geltenden Kirchenrechtes VOo  \ der „Kirchengemeinde ” Se1N. Die Kır-
chengemeinde hat Rechtspersönlichkeit NUur ach staatlichem Recht, nach
kanonischem Recht ist S1e nıcht iuristische Person, besitzt S1€e e11Ne Or-
ganisation und keine Vertretung, 41s0 S16 existiert rechtlich nıiıcht Eın
kirchenrechtlicher Begriit ist die „Pfarrei“ (parochlia). emeint ist jedoch
damıit niıcht die Geme1i1nde der Gläubigen. sondern der geographisch ab-
gegrENZLE Bezirk innerhalb einer Diözese. Rechtlich bedeutsam in kanont-
schem inne 1st ber weder die Kirchengemeinde, denn S1C existiert recht-
ıch j2 gar nıcht, och die territor1iale Pfarrei, sondern dıe „Pfarrpfründe‘”
(die Eiınkünifte des Kirchenamtes) un dıe Örtliche Kirchenstiftung (z.B
das Gotteshaus, Kapiıtalıen, Grundstücke, Klingelbeutelertrag). Pfarr-
pfründe und Kirchenstiftung ZzZusammen bilden die Pfarrei. Die Verwaltung
der Kırchenstiftung obliegt dem Kirchenrektor, dem auch e1N VOMM Bischof

Kirchenstiftungsrat beigegeben werden kann ach konkurrieren-
dem staatlichem Recht wird in ayern dıe Kirchenstiftung
einer „Kirchenverwaltung‘, Preufßen VO!  5 e1inem „Kirchenvorstand”“ VCOLrI-

waltet. Die bayerische Kirchenverwaltung, also e1inNe Körperschaft staat-
lıchen Rechtes, besteht AUS dem arrer als Vorsitzendem und. bıs
der Kirchengemeinde gewählten Latien.

Im Zusammenhang uUuNSETELTr rage ist also estzuhalten, daß der Kırchen-
stiıftungsrat, der manchmal be1 feierlichen Gelegenheiten Erscheinung
tritt, nıcht eLiw2 eInNe Vertretung der „Kirchengemeinde” ist, sondern ent-
weder e1n VO Bischof ema.-xmbér Verwaltungsbeirat der aber und
me1ist — * 61ne nuf Grund staatlichen Rechtes gewählte Körperschaft.! Die
Gemeinde besteht also in kirchenrechtlichem Sınne nicht als eE1Ne personale,
sondern NUur als sachliches Institut.1l

Damıiıt ist £E1NE€ kirchenrechtsgechichtliche Entwicklung äbgeéc‘hlossen‚ di:
niıcht 1in jeder Hıinsicht erfreulich, aber immer begreiflich 1st AauUuSs der heils-
geschichtlich notwendigen Kampf{stellung der Kırche SCcgCH La1izısmus un
Staatskirchentum. der fürstliıche Staatsabsolutismus des 18 Jahr-
hunderts der die Zivilkonstitution der französischen Revolution VON 1790
WAarT, wonach die Besetzung der Biıstümer und Pfarreıien durch dıie politt-
schen Wahlkörper erfolgen sollte ımmer einNe Abwehr NUr möglıch

Recht wählen ist.
och mehr gilt dies von der Ortski‚réhen-Steuervertretung, die nach staatlichem

Als eıl des Corpus Christı Mysticum gyeht freilich die Gemeinde 1n ihrer kirchenrecht-
lichen Definition als „Pfarreı“ nıcht auf In der vollen Wirklichkeit des kirchlichen Lebens ISt
S1e mehr als achliche Anstalt: Personales Verhiältnis „wischen Pfarrer un! Pfarrvolk, 7zwischen
all ıhren Gliedern, sakramentale Gemeinschaft. Die obige Darstellung tritit Iso NUur die MCLI®
fassungsrechtliche Seıte. Wenn der CI den sachlichen Anstaltscharakter betont, geht es

auch hier wieder den Abweıis einer Verwechslung, als se1 das Kirchenvolk mıit
dem Ptarrer ine Art Körperschaft nach politischem echt. FEıne solche Auffassung ber hat
nıchts tun mıt dem laos (populus), dem „Kirchenvolk“, wıe 65 der vorkonstantinischen
eIt und auch noch im Begrifl der kgnonischen Wahl begegnet.
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Oskar Köhlet
einer Konzentration der Amtshierarchie. 'uoch 1904 mu{fßte ap 105 das
Pxklusivrecht der Staaten aufheben, nachdem Österreich ZU: letzten Mal
gerade be1 seiner Wahl geltend gemacht hatte, indem den Kardinal Ram-
polla als Kandidaten ausgeschlossen hatte Im Jahrhundert aber be-
ginnt 1n Deutschland W1e Frankreich, inspiriert VO  - en katholischen ROo-
mantıkern, e1ine Volksbewegung, dıe den Latien wieder als 6117 lebendiges,
gestaltendes Glied 1n dıe Kirche hineinführt und ıhm 1n den kirchlichen.
Vereinen e1iNe CUC Gemeinschaftsform g1bt Kirchenrechtlich anerkannt
sind ZWAar Nur die Vereine ENSCrCN Sinne, also der Dritte Orden, die
Bruderschaften USW. ber das 116 kirchliche Leben der La1en ist och
1e]1 sehr Fludß, als dafß C rechtlich hätte ertaßt werden können. Der
(4E hat e1ne abgeschlossene Entwicklung notwendigerweise rechtlich d
xiert aber die Kirche als fortlebender Christus entfaltet sich immer
weiliter 1n unerschöpflicher Fruchtbarkeit. Die katholische Volksbewegung
des 19 un Jahrhunderts hat einen Zanz NCUECIL 1inn h
Ansatzpunkt gefunden. S1ie hat, VO  $ einıgen französischen Entgleisungen
abgesehen, nıchts mi1t politischen Ideologien, sondern S1e 1st originär
rel1216s und kıirchlich. Damıit schlie(t S1C e1ine Jahrhunderte alte, verhäng-
nısvalle Verwechslung VO! 1208 und politischer Öffentlichkeit ab Und dar-

konnte ihr a  S 108 CI der regierende Heilige Vater die höchste
Legitimation erte1ilen.

Schliefßlich ist beachten, daß das Urrecht des Latien in der Kıirche VO.
der dargestellten Entwicklung nıcht angetastet worden ist ‚„„Die Latsen
haben das Recht, VO: Klerus gemäß den kirchlichen Vorschriftften die
geistlichen Güter, und VOTL allem die ZU He1l notwendige Hılfe CMPD-
fangen” (can. 682) Hier wird e1in C  > formuliert, welcher
die Willkür einer „Priesterherrschaft” ausschließt, w1e SIIE uns oft

der Religionsgeschichte begegnet. Es liegt nıcht 1mM beliebigen Ermessen
des Klerus, ob das Heiligtum öffnen 111 oder nıiıcht; hat 1er viel-
mehr einer Streng geordneten Pflicht folgen, die schon als solche das
Recht des Laten aut dıie Güter des He1les enthält, darüber hinaus aber
och verfassungsrechtlich dadurch verschärtft wird, daß ausdrücklich VOILL

einem Rechtsanspruch des Laien dıe Rede 1st. Gewi1ß, handelt sich hier
e1in passıves Recht auf 9 ‚'Ch€ ZU. Heijil notwendige Hılfe“* Der 1mM

Evangelıum begründete un VO:  S 1US XI als ‚„ Teilnahme des La1i1en am
hierarchischen Apostolat” formulierte Auftrag jedes Christen, der (+e-
staltung des Reiches Gottes aktıv mitzuwirken, wird jedoch nicht CLWA
deshalb aufgehoben, weil die Kormen seiner Durchführung 1mM (3 nıcht
rechtliıch festgelegt werden. Da Kirchenrecht folgt dem gleichen (e-
staltungsprinz1ip w1e das Dogma: Es wird N1e mehr formulrtert, als SC
schichtlich notwendig ist Gerade Oort aber, nıcht formulhiert wird,
lıegt Zukunft. Außerdem wird das aktive Recht des La1ien auf dıe Mi1t-
wirkung 1n der Gestaltung des Gottesreiches dort 7U ausdrücklichen Ge-
genstand des GIE: ‚ sich den standesgemälsen Bereich des Latien



Der a1e€ im katholischen Kirchcnrec£1t
handelt, der VO der natürlichen Sphäre in die geistliche Sphäre erhöht
wird: in den Canlones ber die Ehe Indem sich 1013 ber dıe „1IINES ,
die Zwecke der Ehe äußert, spricht Ce1IN aktıves Recht des Latien
innerhalb der Kirche AaUS, das ‚„‚la:enhafter‘ ist, als sich die
Brautleute das Sakrament C il S selbst spenden Der $1nıs
cundarıus umta{it die Ehe ENSCICN Sinne als 1e Geme1nschaft 7W1-
schen Mann und TAau und hat insotern „ındıviduellen Charakter“ (Anton
Retzbach). Betrachtet iInNnanı jedoch die Bedeutung der Ehe in der Geschichte
der Völker (Z dıe politische Auswirkung der Polygamıe im Islam),
wird der durchaus öffentliche Charakter dieses kirchlichen Rechtsauftrages

den Latien deutlich. Er ist e1in aktiıves Gestaltungsrecht ersten Kanges.
Der finıs primarius der Ehe aber, „die Erzeugung und Erziehung VO

Nachkommenschaft‘‘, begründet vollends das Recht des Latien 1in der Kirche.
Die 1immer sıimplifizierende Öffentliche einunNg hat vielfach die Diskusstion

das „Elternrecht‘‘ eingeschränkt auf den amp die Konfessions-
schule. Das Elternrecht hat Gegenstand ‚„die Erziehung VO  (a ach-
kommenschaft‘“‘ schlechthin. Es 1st auch keineswegs eC1N Recht, das Nur
dem Staat gegenüber geltend gemacht wird In dieser Hinsıiıcht ist 6S ein
„Naturrecht‘. ber die Kirche spricht das Recht aut Erziehung der Kın-
der den Eltern auch 1n ıhrem eigenen, geistlichen Bereich selbst [)Das
Elternrecht ist ein Recht des Laien 1n der Kirche, e1in Recht 1m Hıeron
(denn die Ehe 1st Sakrament), en geistliches Recht das Elternrecht
1Ur 1mM Rahmen des kirchlichen Heilsauftrages Recht bleibt, ist keine Eıin-
schränkung der Freiheit, sondern die Voraussetzung dafür, da{ß sıch das
Kirchenrecht überhaupt mit dem Recht der Eltern auft Erziehung iıhrer
Kinder befassen annn Miıt dem Erziehungsauftrag ist freilich der Auf-
trag des Laten 1n der Kirche nıcht erschöpft. Der Christ steht in der Ge-
meinschaft der Gläubigen nıcht NUur als Vater der Mutltter. Indem jedoch
der CGIC das Elternrecht ausdrücklıch hervorhebt, hat das spezifische
Recht des Latien der Kirche formuhert. Und indem ausdrückliıch das
passıve Recht des La1en auft ‚„di1e Zzum eil notwendige Hiılfe‘“ ausspricht,
hat das Recht des Latien der Kirche ort begründet, V'O  - woher über-
haupt jedes Kirchenrecht begründen ist In der sakramentalen Ge-
meinschaft der Gläubigen mi1it dem Herrn.
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